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0. Vorbemerkung 
 

Das Bebauungsplanverfahren des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Kalkkofen“ wurde bisher im Regel-

verfahren nach den §§ 2 ff. BauGB als Angebotsplanung aufgestellt. Nach Abstimmung mit dem 

Dezernat 21 Regionalplanung, Bauleitplanung, Bauaufsicht und Regionalentwicklung des Regie-

rungspräsidiums Kassel wurde unter Verweis auf einschlägige Rechtsprechung angeregt, das Bau-

leitplanverfahren auf das Verfahren des sog. vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB 

ab dem Verfahrensstand der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der förmlichen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB umzu-

stellen. 

Der Vorhabenträger hat hierzu für sein Projekt einen Vorhaben- und Erschließungsplan (V+E-Plan) 

erstellt und mit der Marktgemeinde Eiterfeld abgestimmt. Die Marktgemeinde Eiterfeld hat dem An-

trag des Vorhabenträgers auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zugestimmt 

und dessen Aufstellung beschlossen. Der mit der Marktgemeinde abgestimmte V+E-Plan des Vor-

habenträgers wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und ist den Planunterla-

gen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan beigefügt. Auf das im V+E-Plan detailliert dargestellte 

und beschriebene Bauvorhaben wird an dieser Stelle verwiesen. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Marktgemeinde Eiterfeld und dem Vorhabenträger indem 

sich der Vorhabenträger zur Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten und zur Durchfüh-

rung des Vorhabens innerhalb eines bestimmten Zeitraumen verpflichtet, wird vor Satzungsbe-

schluss abgeschlossen. 

 

 

 

1. Planungsanlass und Planungsziel des Bebauungsplanes 
 

Planungsanlass und Planungsziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplan, das geplante Bauvor-

haben selbst sowie der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind gegen-

über dem bisher durchgeführten Bebauungsplanverfahren „Am Kalkofen“ unverändert. 

 

Die im Ortsteil Soisdorf seit 1950 ansässige Maler- und Trockenbaufirma Jost führt ihren Betrieb 

bereits in der dritten Generation. Für den Fortbestand und die weitere Entwicklung in der Nähe des 

Handwerksbetriebes ist durch den derzeitigen Junior-Betriebsinhaber eine Erweiterung des jetzigen 

Standortes am „Tauschweg“ in Soisdorf (Flurstücke 58/3 und 59/1) geplant.  

Der Betrieb beschäftigt derzeit insgesamt 7 Mitarbeiter; eine Aufstockung auf 10 Mitarbeiter ist vor-

gesehen. Der derzeitige Standort des Betriebes umfasst eine 2019 errichtete Gewerbehalle für Fahr-

zeuge und Materiallager; kürzlich wurden in unmittelbarer Nachbarschaft Stellplatzflächen für Be-

triebsfahrzeuge und PKW eingerichtet (siehe Abbildungen 1 und 2).  
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Ein als Büro des vorhandenen Betriebes genutzter Raum in beengten Verhältnissen befindet sich 

noch innerhalb des Wohngebäudes in der „Vachaer Straße“ 20, etwa 50 Meter westlich der Halle. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Die Handwerksfirma benötigt für die Betriebserweiterung einen Neubau in möglichst räumlicher 

Nähe des vorhandenen Standortes, in dem Maschinen, Geräte und Betriebsfahrzeuge, Ausstel-

lungsräume für Kunden, Büro- und Lageräume, eine Garage sowie eine Wohnung für den Betriebs-

inhaber eingerichtet werden sollen. Der zusätzliche Erwerb von Grundstücken in unmittelbarem öst-

lichen Anschluss an die bestehenden Betriebsflächen am „Tauschweg“ auf dem Flurstück 65/1 ist 

nicht möglich (näheres hierzu siehe Kapitel 3 „Standortalternativen“). 

 

Das Plangebiet befindet sich planungsrechtlich derzeit im Außenbereich. Zur Schaffung der pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben ist die Aufstellung eines vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 
Foto der 2019 errichteten Halle am 
„Tauschweg“ (März 2023) 

Abbildung 2 
Foto der neuen Stellplatzflächen  
(März 2023) 
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2. Darstellungen des Flächennutzungsplanes / Aufstellungsverfahren 
 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Flächennutzungsplan als „Fläche für die 

Landwirtschaft“ dargestellt. Der unmittelbar östlich angrenzende, mit einem Wohnhaus bebaute Be-

reich sowie ein südwestlicher Bereich ist als Wohnbaufläche dargestellt. 

Im Weiteren ist die sich im Süden anschließende Ortslage von Soisdorf als Mischbaufläche darge-

stellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufstellungsverfahren: 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt als vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 

BauGB. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren wird nicht für erforderlich 

gehgalten; der vorhabenbezogene Bebauungsplan reicht für eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung aus. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird dem Regierungspräsidium Kassel zur Ge-

nehmigung vorgelegt. 

Die bisherigen für den Bebauungsplan Nr. 3 „Am Kalkofen“ durchgeführten Verfahrensschritte der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB gelten inhaltlich 

auch für den nunmehr aufzustellenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Letzterer wird nach 

Abstimmung mit dem Dezernat 21 des Regierungspräsidiums Kassel, Regionalplanung, Bauleitpla-

nung, Bauaufsicht, Regionalentwicklung mit dem Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung gem. 

§ 3 Abs. 2 BauGB und der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB unter besonderer Berücksichtigung einer Beschleunigung des Auf-

stellungsverfahrens fortgesetzt. 

 

Abbildung 3 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungs-
plan mit Abgrenzung des für die Be-
bauung vorgesehenen Bereiches des 
vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes.  
(südliche Teilfläche des Flurstückes 35 
- ohne Maßstab) 
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3. Standortalternativen 
 

→  Siehe hierzu auch die als Anlage beigefügte Liegenschaftskarte von Soisdorf mit Darstel-
lung der Standortalternativen 

 

Im Rahmen von Bemühungen im Vorfeld der Planung um ein geeignetes Grundstück innerhalb der 

Ortslage von Soisdorf und in noch zumutbarer Entfernung vom vorhandenen Standort für die ge-

plante Betriebserweiterung hatte der Betriebsinhaber im März 2023 bei verschiedenen Grundstück-

seigentümern deren Verkaufsbereitschaft abgefragt. Dabei handelte es sich um folgende, in der Ab-

bildung 4 (Seite 7) dargestellten Grundstücke bzw. Teilflächen davon [rot], die alle aufgrund man-

gelnder Verkaufsbereitschaft nicht zur Verfügung stehen. 

[X] Vorhandener Standort Fa. Jost (Flur 5, Flurstücke 58/3 und 59/1 
[O] Geplanter Standort zur Betriebserweiterung (Flur 4, Teilfläche Flurstück 35) 
[1] Flur 15, Teilfläche Flurstück 11/8 
[2] Flur 15 / Flurstück 65/1 
[3] Flur 15, Flurstück 70/1 
[4] Flur 15, Flurstück 89/2 
[5] Flur 5, Flurstücke 6 und 7 (jeweils Teilflächen) 
[6] Flur 5, Flurstück 9/2 
[7] Flur 15, Flurstück 9/2 
 

Im Januar 2025 wurde von dem Vorhabenträger die Frage der Verfügbarkeit weiterer Grundstücke 

auf die gesamte Ortslage von Soisdorf erweitert und auch die im vom vorhandenen Betriebsstandort 

weiter entfernten im Bebauungsplan Nr. 1 in Dorfgebieten gelegenen beplanten Bereich gele-

genen Grundstücke abgefragt (Flurstücke 122/1, 124/3 und 124/2; [18] und [19]). Auch diese befin-

den sich in Privatbesitz und stehen aktuell nicht zum Verkauf. 

 

Im Bebauungsplan Nr. 1 von 1974 - im Südwesten von Soisdorf - befinden sich des Weiteren fünf 

Grundstücke in privatem Eigentum [magenta] (Flurstücke 39/16 [8], 39/17 [9], 39/18 [10], 37/5 [11] 
und 85/2 [22]). Alle sind als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt; das Allgemeine Wohngebiet hat 

sich seither tendenziell zu einem reinen Wohngebiet entwickelt, sodass die allgemeine Zulässigkeit 

eines Gewerbebetriebes als „nicht störender Handwerksbetrieb“ nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 

fragwürdig ist. Zudem befinden sie sich in fast 500 Meter von dem bestehenden Betriebsstandort 

entfernt und widersprechen damit der betriebswirtschaftlichen Vorgabe eines in der Nähe des vor-

handenen Betriebes gelegenen Standortes. 

 

Im Bebauungsplan Nr. 2 von 1995 („Am Rüppel“), der ebenfalls ein Allgemeines Wohngebiet 

festsetzt, befinden sich sechs Grundstücke in gemeindlichem Eigentum [magenta] (Flurstücke 

120/7 [12], 120/8 [13], 120/10 [14], 120/1 [15], 120/12 [17] und 120/2 [16] (für die beiden letzteren 

bestehen Kaufanfragen). Es ist absehbar, dass sich auch dieses Allgemeine Wohngebiet weiter zu 

einem reinen Wohngebiet entwickelt. Die oben genannten Einschränkungen hinsichtlich der Art der 
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zulässigen Nutzung und der Entfernung (hier über 300 Meter, jeweils Luftlinie) vom geplanten Stand-

ort für die Betriebserweiterung gelten hier analog. 

 

Im unbeplanten Innenbereich von Soisdorf stehen die zusammenhängenden Grundstücke 17/2, 

17/4 und 18/1 – Ecke „Vachaer Straße“ / „Hinter den Zäunen“ nach aktueller Abfrage ebenfalls nicht 

zur Verfügung zur Verfügung [21]. Diese stehen in Privatbesitz und werden als Obst- und Gemüse-

garten genutzt. 

 

Für die planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnenden Grundstücke (siehe Anlage, graue 

Flächen) wurde auf eine explizite Abfrage der Verfügbarkeit verzichtet, da diese - abgesehen von 

der nördlichen Teilfläche des Flurstückes 22 „Hinter den Zäunen“, das im Flächennutzungsplan als 

Mischbaufläche dargestellt ist, den gleichen planungsrechtlichen Status wie der gewählte Standort 

haben – und für die daher ebenfalls ein Bebauungsplan aufgestellt werden müsste. 

 

Danach verblieb als möglicher Standort für die Betriebserweiterung das 2.432 m² große Flurstück 

35 der Flur 4 nördlich der Erschließungsstraße „Am Kalkofen“, dessen Erwerb durch die Fa. Jost für 

die Errichtung des geplanten Neubaus vom Grundstückseigentümer möglich wurde.  

 

Für die Betriebserweiterung selbst wird nur eine relativ geringe südliche Teilfläche des Flurstücks 

an der gemeindlichen Erschließungsstraße „Am Kalkofen“ erforderlich (Fläche des Vorhaben- und 

Erschließungsplanes des Vorhabenträgers). Die Einbeziehung einzelner Flächen des Flurstückes 

35 außerhalb des Bereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes in den Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt unter der Zielsetzung, Flächen und Maßnahmen zum 

Ausgleich der Eingriffe durch das geplante Baugebiet festzusetzen.  
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Abbildung 4 
Übersichtsplan mit Lage der  
angefragten und sonstigen 
möglichen möglichen Alter-
nativstandorten 

[X] 

[O] 

[2] 

[7] 

[1] 

[3] 
[4] 

[5] 
[6] 

[18] 

[21] [19] 

[11] 

[10] 
[9] 

[8] 

[16] [17] 

[12] [13] 

[15] 
[14] 

[22] 



 
8

 
Marktgemeinde Eiterfeld – vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Am Kalkofen“ 

4. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Soisdorf an der asphaltierten gemeindlichen 

Erschließungsstraße „Am Kalkofen“ und umfasst eine Teilfläche des Flurstückes 35 der Flur 4 mit 

einer Größe von ca. 2.400 m². 

Die Fläche wird landwirtschaftlich intensiv als Grünland genutzt. 

Das Gelände weist in dem Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes einen 

Höhenunterschied von Nord nach Süd von etwa 3,8 Metern, entsprechend einer durchschnittlichen 

Neigung von ca. 7 % auf. 

Östlich des Plangebietes befindet sich ein Wohnhaus mit Nebengebäude, an das sich nördlich eine 

als Wald im Sinne des Hessischen Waldgesetzes (i. V. M § 2 des Bundeswaldgesetzes) zu 

qualifizierende Fläche mit Nadel- und Laubgehölzen anschließt. Der bebaute Teil des 

Nachbargrundstückes ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt (s. Abbildung 3). 

Westlich und nördlich schließen sich landwirtschaftliche Ackerflächen an. 

Der südliche und südöstliche Bereich der Ortslage um das Plangebiet ist vorwiegend mit ein- und 

zweigeschossigen Wohngebäuden und Wirtschaftsgebäuden bebaut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 
Luftbild mit Lage des Plangebietes  
in der Ortslage von Soisdorf 
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5. Geplantes Bauvorhaben 
 

Die Firma Jost Maler und Trockenbau plant die Errichtung eines Geschäfts- und Wohngebäudes im 

südlichen Bereich des Plangebietes am „Kalkofen“. Im Erdgeschoss sollen die Räumlichkeiten für 

die Betriebserweiterung und im Obergschoss eine Wohnung für den Betriebsinhaber entstehen. 

Für die detaillierte Darstellung des geplanten Vorhabens wird auf den Vorhaben- und 

Erschließungsplan des Vorhabenträgers, der Bestandteil des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes wird, verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildungen 6 bis 8 
Fotos des Plangebietes 
 - März 2023 

Plangebiet von Süden Plangebiet von Norden 

Wirtschaftsweg „Am Kalkofen“ 
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6. Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst zum Einen dessen 

südlichen Bereich, den des V+E-Planes, für das geplante Bauvorhaben mit einzelnen 

planungsrechtlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, der überbaubaren 

Grundstücksflächen und der Bauweise und darüber hinaus einen nördlichen Bereich mit in den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogenen Flächen außerhalb des V+E-Planes (vgl. § 12 

Abs. 4 BauGB) für Ausgleichsmaßnahmen – siehe hierzu auch Kapitel  6.4 der Begründung 

„Grünordnung“ sowie Kapitel 8.2 C des Umweltberichtes (S. 29).  

 
 
 
6.1 Art der baulichen und sonstigen Nutzung 
 

Die Art der baulichen und sonstigen Nutzung innerhalb des Geltungsbereiches des V+E-Planes 

bestimmt sich nach dessen zeichnerischen und textlichen Darstellungen. 

 

 

 

6.2 Maß der baulichen und sonstigen Nutzung 
 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grund- und Geschossflächenzahl, 

sowie der Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Die Festsetzungen orientieren sich einerseits an dem 

im V+E-Plan dargestellten geplanten Bauvorhaben, anderseits begrenzen Sie den Baukörper 

hinsichtlich der überbaubaren Grundfläche und dessen Höhe auf die Größenordnung der östlich 

benachbarten Wohnbebauung.  

Als Folge der vergleichsweise geringen festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 ergibt sich die 

Notwendigkeit, bei der nach § 19 Abs. 4 BauNVO obligatorischen zulässigen Überschreitung der 

Befestigung der Freiflächen durch Stellplätze mit ihren Zufahrten und anderen Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO von 50 % nach oben abzuweichen. Durch textliche Festsetzung wird daher 

bestimmt, dass die Grundflächenzahl durch diese Anlagen um 100 % überschritten werden darf, da 

insbesondere durch betriebliche Erfordennisse eine relativ große befestigte Freifläche für 

Stellplätze, Ausstellungs- und Lagerflächen vor dem Gebäude notwendig werden; die 

„Kapppungsgrenze“, dass durch die Befstigung der Freiflächen die Grundflächenzahl von 0,8 nicht 

überschritten werden soll, wird dabei eingehalten. 
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6.3 Überbaubare Grundstücksflächen / Bauweise 
 

Die Überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Fetsetzung von Baugrenzen festgelegt; 

die Baugrenzen halten der gegenüber den Nachbargrenzen den bauordnungsrechtlichen 

Mindestabstand von 3 Metern ein. Wegen der sehr geringen Grundstücksbreite von lediglich etwa 

16 Metern, wird durch textliche Festsetzung von der Möglichkeit des § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 

Gebrauch gemacht, dass ein Vortreten von Gebäudeteilen wie Erkern in geringfügigem Ausmaß im 

Rahmen und unter den Voraussetzungen der bauordnungsrechtlichen Vorschriften des § 6 Abs. 6 

HBO zulässig ist. Insbesondere die Ausbildung von Erkern an der Westfassade dienen deren 

gestalterischer Auflockerung und Gliederung.  

 

 

 

6.4 Grünordnung 
 

Im Bebauungsplan werden Pflanzfestsetzungen zum Ausgleich der Eingriffe im Baugebiet getroffen; 

Näheres hierzu siehe Kapitel 8.2 C. 

Weitere Festsetzungen zu Gehölzanpflanzungen innerhalb des Baugebietes, insbesondere entlang 

dessen Westseite zur Eingrünung des geplanten Gebäudes ist aufgrund des schmalen 

Grundstückszuschnittes und der gegenüber den landwirtschaftlich genutzten Flächen 

einzuhaltenden nachbarrechtlichen Abstände praktisch nicht möglich. 

 

 

 

6.5 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Straße „Am Kalkofen“ mit einem asphaltierten 

Regelquerschnitt von 3 Metern. Der vorhandene Einmündungsbereich in die „Vachaer Straße“ (L 

3173) liegt außerhalb der straßenverkehrsrechtlichen Ortsdurchfahrt – die Grenze der OD befindet 

sich unmittelbar südlich der Einmündung (vgl. Abbildung 10). 

Die für die geplante Nutzung des gemischt genutzten Gebäudes zum Einsatz kommenden 

Fahrzeuge beschränken sich auf PKW sowie Lieferfahrzeuge („Sprinter-Klasse“). Der vorhandene 

bauliche Ausbauzustand im Einmündungsbereich (Ausrundungsradien) zur „Vachaer Straße“ wird 

hierfür als ausreichend angesehen.  

 

Alle notwendigen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen. 

 

Die Beseitigung etwaiger Sichtbehinderungen der Anfahrsicht in die „Vachaer Straße“ in Richtung 

Ortsausgang (Soislieden / Mansbach) durch vorhandene Bepflanzungen sind mit der 

Straßenmeisterei Hünfeld abzustimmen. 
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Die fußläufige Erschließung des geplanten Bauvorhabens kann über den in der „Vachaer Straße“ 

einseitigen vorhandenen Gehweg, der bis zum Einmündungsbereich in die Straße „Am Kalkofen“ 

ausgebaut ist in Richtung Ortslage erfolgen. 

 

Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung des Bauvorhabens sind durch die 

Anschlüsse an die im „Kalkofen“ vorhandene Wasserleitung und den Mischwasserkanal, die 

Stromversorgung ist über das vorhandene 1-kV-Ortsnetz aus der vorhandenen Trafostation 

„Soisdorf / Blinde Gasse“ gewährleistet. 

Die Löschwasserversorgung kann über einen nahegelegenen Hydranten in der „Vachaer Straße“ 

erfolgen; bei einem Druck von 2 bar liefert die Trinkwasserleitung 46,5 m³/h über einen Zeitraum von 

2 Stunden. 

 
Die Müllabfuhr kann über die vorhandenen Entsorgungsfirmen und -Systeme erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9 
Ortseinfahrtsbereich aus  
Richtung Soilslieden /  
Mansbach 

Abbildung 10 
Einmündungsbereich „Am Kalkofen“ 
/ „Vachaer Straße“ – L 3173 

Grenze  
Ortsdurchfahrt 
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7. Umweltprüfung 
7.1 Wasser- und Bodenschutz 
 

Wasserschutzgebiete / oberirdische Gewässer 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und 

Überschwemmungsgebieten / Risikogebieten. Etwa 200 m westlich beginnt die Schutzzone II des 

Trinkwasserschutzgebietes „Quelle Soisdorf“. Oberirdische Gewässer, Uferzonen oder Gewässer-

randstreifen (10-m-Puffer) sind nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Eine Beeinträchtigung des Trinkwasserschutzgebietes durch die geplante Bebauung wird nicht er-

wartet. 

Nach den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit dem Hessischen 

Wassergesetz soll das auf den Grundstücken anfallende nicht verunreinigte Niederschlagswasser 

z. B. von Dach- und Pflasterflächen so weit wie möglich auf diesen belassen und verwertet bzw. 

vorzugsweise über die belebte Bodenzone versickert werden.  

 

Das Plangebiet liegt im Randbereich eines regionalplanerisch ausgewiesenen „Vorbehaltsgebietes 

für den Grundwasserschutz“. Der Regionalplan Nordhessen 2009 formuliert hinsichtlich der Was-

serversorgung und des Grundwasserschutzes (Kapitel 5.3) den Grundsatz „… dass nachteilige Ver-

änderungen des Grundwasserzustandes zu vermeiden sind und alle signifikanten Trends ansteigen-

der Schadstoffkonzentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeit umzukehren 

sind. Der Regionalplan weist zum Schutz der Ressource Wasser „Vorbehaltsgebiete für den Grund-

wasserschutz“ aus. In diesen Gebieten ist den Belangen des Grundwasserschutzes bei raumbe-

deutsamen Planungen und Maßnahmen besonderes Gewicht beizumessen.“ 

Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Grundwasserschutz und Wasserversorgung weist da-

rauf hin, dass insbesondere mögliche Eintritte von Schadstoffen in das Grundwasser durch geeig-

nete Sicherungsmaßnahmen zu verhindern sind und die abschließende Beurteilung des Vorhabens 

hinsichtlich der Belange des allgemeinen Grundwasserschutzes i. S. des § 5 WHG der Unteren 

Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Landkreises Fulda obliegt. 

Abbildung 11 
Ausschnitt aus dem Fachinformationssystem 
Grundwasserschutz des HLNUG mit 
Lage des geplanten Bauvorhabens zum Trink-
wasserschutzgebiet „Quelle Soisdorf“ 
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Den Belangen des Grundwasserschutzes wird durch die absolute räumliche Begrenzung der für 

eine Bebauung vorgesehenen Fläche auf knapp 0,09 ha und der Festsetzungen zur Verwendung 

wasserdurchlässiger Materialien zur Befestigung der Freiflächen ausreichend Rechnung getragen. 

 

Vorsorgender Bodenschutz 
 

 

 

Die bodenfunktionale Gesamtbewertung des Plangebietes ist im 

Bodenviewer Hessen des HLNUG als sehr gering angegeben. 

Aufgrund der absolut geringen Größe der für die Bebauung vor-

gesehenen Fläche mit ca. 850 m² wird auf eine bodenfunktionale 

Kompensationsbetrachtung zur Kompensation des Schutzgutes 

Boden in der Bauleitplanung nach der Arbeitshilfe zur Ermittlung 

des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen 

und Rheinlandpfalz verzichtet. 

Im Sinne einer Verringerung der Eingriffe in das Schutzgut Boden wird für im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan eine vergleichsweise geringe Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt; danach beträgt 

die mit Gebäuden bebaubare Grundfläche und der damit vollständige Verlust der Bodenfunktionen 

338 m².  

Im Gegenzug wird der zulässige Umfang der Befestigung der Grundstücksfreiflächen erhöht und 

beträgt ebenfalls maximal 338 m². Zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe in den Boden 

und den Grundwasserhaushalt wird bestimmt, dass die Befestigung weitgehend in wasserdurchläs-

sigen Materialien auszuführen ist. 

 

Die Bodenart im Plangebiet wird als lehmig bis tonig beschrieben. 

Nach dem Bodenviewer Hessen weist die betroffene Fläche eine geringe Bodenwertzahl (Acker- / 

Grünlandzahl) von 25 bis 30 auf. 

 

 

 

 

 

Abbildung 12 
Ausschnitt aus dem Bodenviewer des HLNUG 
mit Lage des geplanten Bauvorhabens 

Abbildung 13 
Acker- und Grünlandzahlen für das  
Flurstück 35 
Ausschnitt aus dem Bodenviewer HLNUG 
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Im Rahmen der Baumaßnahmen werden zur Berücksichtigung des vorsorgenden Bodenschutzes 

als Minderungsmaßnahmen 

- eine bodenkundliche Baubegleitung und 

- die Wiederverwendung des Bodenmaterials am Eingriffsort 

empfohlen.  

Hierzu wird auch auf die entsprechenden „Maßnahmensteckbriefe Boden“ des HLNUG sowie das 

Infoblatt „Boden – mehr als Baugrund“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz hingewiesen, in denen u. a. technische Maßnahmen wie ein mög-

lichst bodenschonender Baumaschineneinsatz, die Einrichtung von Baustraßen, die Verwendung 

von Baggermatten, die Zwischenlagerung und Begrünung von Bodenmaterial, getrennte Lagerung 

von Ober- und Unterboden, Schutz und Begrünung von Bodenmieten, die Verhinderung von Einträ-

gen in den Boden durch Bau- und Schadstoffe etc. beschrieben werden, um Beeinträchtigungen von 

Bodenfunktionen möglichst zu vermeiden und zu vermindern. 
 

Nachsorgender Bodenschutz 
Hinweise oder Verdachtsmomente auf Altlasten, Altstandorte, Kampfmittel, Vorbelastungen sowie 

eine besondere Bedeutung des Bodens für die Natur- und Kulturgeschichte / Bodendenkmäler lie-

gen nach gegenwärtigem Erkenntnisstand nicht vor. 

Ergeben sich im Zuge von Bodeneingriffen Hinweise auf schadstoffbedingte Bodenveränderungen, 

wird im Sinne der Mitwirkungspflichten nach § 4 Abs. 2 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutz-

gesetzes (HAltBodSchG) hingewiesen. Danach ist die zuständige Bodenschutzbehörde des Land-

kreises Fulda zur Abstimmung des weiteren Vorgehens hinzuzuziehen. 

 

 

 

7.2 Natur und Landschaft 
 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete  
 

Nach dem Hessischen Naturschutz-Informationssystem (Natureg) sind naturschutzrechtliche 

Schutzgebiete wie 

- Naturdenkmale / Naturmonumente 

- Naturschutzgebiete 

- Landschaftsschutzgebiete 

- Vogelschutzgebiete / FFH-Gebiete 

- Landschaftsschutzgebiete sowie 

- Gesetzlich geschützte Biotope / Biotopkomplexe  

von der Planung nicht betroffen. 
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In der Luftbildinterpretation des Natureg-Viewers ist der Baumbestand auf dem östlich angrenzen-

den Flurstück 34 als Gehölz vermerkt. Diese Gehölze werden durch die Aufstellung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt. Das vorhandene Feldgehölz wird durch die Fest-

setzung von Pflanzflächen in westliche Richtung erweitert. 

 

 

Darstellungen des Landschaftsplanes 
In der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes ist der für eine Bebauung vorgesehene Bereich als 

„Bewertete Siedlungserweiterungsfläche im Ortsrandbereich“ dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Plangebiet wird intensiv als Grünland genutzt; Gehölzpflanzungen sind nicht vorhanden (vgl. 

Abbildungen 6 bis 8). Eine Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange gem. § 44 Abs. 1 Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

 

Abbildung 14 
Ausschnitt aus dem Hessischen Naturschutz-
Informationssystem (Natureg) mit Lage des ge-
planten Bauvorhabens (ohne Maßstab) 

Abbildung 15 
Ausschnitt aus der Entwicklungskarte  
des Landschaftsplanes mit Lage des  
geplanten Bauvorhabens  
(ohne Maßstab) 
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Orts- und Landschaftsbild 
Durch die geplante - an der Erschließungsstraße „Am Kalkofen talseitige zweigeschossige - Orts-

randbebauung sind gewisse Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vor allem aus südlicher und 

westlicher Richtung nicht zu vermeiden. Umfangreiche Eingrünungsmaßnahmen an der Westseite 

der geplanten Bebauung sind wegen der geringen Breite des Grundstücks und an der Südseite 

aufgrund der notwendigen Zufahrt kaum möglich. 

Aus nördlicher Richtung sind aufgrund der Hanglage und der bergseitig eingeschossigen Bebauung 

und aus östlicher Richtung durch die bereits vorhandene Bebauung (eingeschossig mit ausgebauten 

Dachgeschoss) keine nennenswerten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten.  

 

 

 

7.3 Immissionsschutz (Lärmschutz) 
 

Durch das geplante Bauvorhaben werden Konflikte hinsichtlich des Lärmschutzes mit der vorhan-

denen benachbarten Wohnbebauung nicht erwartet. Der Vorhabenträger hat im Rahmen des Im-

missionsschutzes die zulässigen Immissionsrichtwerte nach der TA-Lärm an benachbarten Immis-

sionsorten einzuhalten. 

 

Im Falle einer langfristigen weiteren Bebauungsentwicklung nördlich „Am Kalkofen“ (voraussichtlich 

als Allgemeines Wohngebiet) werden etwaige Konflikte hinsichtlich des Lärmschutzes grundsätzlich 

als städtebaulich lösbar angesehen. 
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8. Umweltbericht 
8.1 Einleitung 
8.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben im Baugebiet 
 

Zum Inhalt und zu den Zielen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird auf die Kapitel 2, 5 

und 6 der Begründung verwiesen. 

Nach den Festsetzungen zum Maß der baulichen und sonstigen Nutzung sind im Bereich des Vor-

haben- und Erschließungsplanes maximal eine Bebauung und eine Befestigung der Grundstücks-

freiflächen von jeweils 338 m² zulässig. 

 

 

8.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan von Bedeutung 
sind 

 
Schutzgut Rechtsgrundlage Zielformulierungen 
   
Mensch Baugesetzbuch - Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse,  
- Vermeidung der Anfälligkeit / Auswirkungen gegenüber 
Unfällen und Katastrophen durch Unfälle und Vermeidung 
von Auswirkungen aufgrund von Klimaveränderungen 
- Bewahrung der Kultur- und Sachgüter, 
der erhaltenswerten Ortsteile. 

Bundesimmissionsschutzge-
setz 
TA-Lärm 
TA-Luft 
DIN 18005 

- Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (Lärm, Gerüche, Staub, Er-
schütterung, Strahlung etc. 

Boden Bundesbodenschutzgesetz 
 
Hessisches Altlasten- und Bo-
denschutzgesetz 
 
Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung 

Vorsorgender Bodenschutz 
- Langfristiger Schutz des Bodens und seiner Funktionen 
im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und 
Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und als  
Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und 
Stoffkreisläufen 
- Puffer- und Filterfunktion für stoffliche Belastungen 
(Grundwasserschutz), 
- Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte, 
- Standort für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirt-
schaftliche sowie Siedlungsbezogene und öffentliche Nut-
zungen. 
 
Nachsorgender Bodenschutz 
- Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderun-
gen und Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und 
Altlasten. 

Baugesetzbuch - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Bo-
den durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtung und Innenentwicklung zur Verringerung / Vermei-
dung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz 
Hessisches Wassergesetz 

- Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaus-
haltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und de-
ren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur  
Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer öko-
logischen Funktionen. 
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Baugesetzbuch - Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Um-
gang mit Abfällen und Abwässern. 

Klima 
Luft 

Hessisches  
Naturschutzgesetz 

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes und damit auch der klimatischen Verhältnisse 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Grundlage 
für seine Erholung. 

Bundesimmissions- 
schutzgesetz 
 
TA-Lärm 
TA-Luft 
DIN 18005 

- Vorbeugung gegen schädliche Umwelteinwirkungen zum 
Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bo-
dens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- 
und Sachgüter. 
- Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen von 
schweren Unfällen von Betriebsbereichen und durch Zu-
ordnung von unterschiedlich schutzwürdigen Gebieten. 

Baugesetzbuch - Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken 
und die der Anpassung an den Klimawandel dienen. 
- Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und 
effiziente Umgang mit Energie. 

Tiere 
 und 
 Pflanzen 
 
Natur und 
Landschaft 

Bundesnaturschutzgesetz 
 
Hessisches  
Naturschutzgesetz 
 
Bundeswaldgesetz 
Hessisches Waldgesetz 

- Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Ver-
antwortung für die zukünftigen Generationen im besiedel-
ten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen 
und zu entwickeln und, soweit erforderlich wieder herzu-
stellen, dass 
- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes 
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfä-
higkeit der Naturgüter. 
- die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebens-
stätten und Lebensräume sowie 
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert werden. 

 
Weitere Umweltschutzbelange (vgl. § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB) wie,  

- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten, 

- Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie das Landschaftsbild und die biologische Vielfalt, 

- Auswirkungen auf den Menschen und die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt, sowie Kultur- 

und Sachgüter, 

- die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

- der Immissionsschutz, 

- die Nutzung erneuerbarer Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie, für die an-

dere rechtliche Vorschriften (wie z. B. das Gebäudeenergiegesetz) maßgebend sind,   

- Klimaschutz und Klimaanpassung, 

- Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 

für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, 

sind für den Bebauungsplan nicht von zentraler Bedeutung. 
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8.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen durch das ge-
plante Vorhaben 

 
 

A Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes im 
Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes (Basisszenario) / Voraussichtliche 
Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Das Plangebiet wird vollständig als Grünland intensiv genutzt. Gehölzbestand und andere bedeut-

same Umweltmerkmale sind nicht vorhanden.  

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der Umweltzustand innerhalb des Plangebietes (intensive 

Grünlandnutzung) voraussichtlich weiterhin erhalten. 

 

 

B   Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
  auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB im Plangebiet 

 
Unter Bezugnahme auf die Ausführungen zur Umweltprüfung und den unten unter C) dargestellten 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der Eingriffe werden die Umwelt-

auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter in tabellarische Form zusammengestellt 

und bewertet. 
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Erhebliche Auswirkungen insbesondere auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
auf der als Intensivgrünland genutzten Fläche durch das Baugebiet sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht zu erwarten. Die Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wird gegenwär-
tig nicht für erforderlich gehalten. Durch die zusätzlichen Pflanzflächen ist von einer mittelfristigen 
Verbesserung der betreffenden Schutzgüter auszugehen. 
 

Tabelle 1 Bauphase Betriebsphase 
Auswirkungen auf 
Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Landschaft, bio-
logische Vielfalt  
infolge … 
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… des Baus und des Vor-
handenseins der geplanten 
Vorhaben einschließlich 
Abrissarbeiten 

 

X   X  

… Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt 

 

X   X  

… Art und Menge an Im-
missionen sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

 X   X  

… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhaus-
gasemissionen) und Anfäl-
ligkeit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

 X   X  

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Das Plangebiet liegt innerhalb des Biosphärenreservats Rhön. 

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke des Landschaftsschutzgebietes „Sois-

berg“ (Nr. 2631004) etwa 1,3 km nordwestlich des Plangebietes und im Weiteren des FFH-Gebietes 

„Vorderrhhön“ (Nr. 5325-305) des 1,3 km südöstlich gelegenen Vogelschutzgebietes „Hessische 

Rhön“ (Nr. 5425-401) sowie des ebenfalls ca. 1,3 km östlich gelegenen Naturschutzgebietes „Bu-

chenberg, Grisselsborner Wäldchen und Taftgrund bei Soisdorf“ (Nr. 1632025) sind nicht zu erwar-

ten. 

 

 

Tabelle 2 Bauphase Betriebsphase 
Auswirkungen auf die 
Erhaltungsziele und 
den Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete in-
folge … 
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… des Baus und des Vor-
handenseins der geplanten 
Vorhaben einschließlich 
Abrissarbeiten 

 

 X   X 

… Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt 

 

 X   X 

… Art und Menge an Im-
missionen sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

  X   X 

… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhaus-
gasemissionen) und Anfäl-
ligkeit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

  X   X 

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Während der Bauphase entstehen unvermeidliche Beeinträchtigungen der Nachbarschaft durch die 

Bautätigkeiten (z. B. Lärm- und Staubentwicklungen, Erschütterungen). Auf die Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AW Baulärm) wird hingewiesen. Auswirkungen / Beläs-

tigungen durch den Betrieb der geplanten Nutzungen im Plangebiet auf die benachbarte Wohnbe-

bauung sind vertretbar. Der Vorhabenträger hat im Rahmen des Immissionsschutzes die zulässigen 

Immissionsrichtwerte nach der TA-Lärm an benachbarten Immissionsorten einzuhalten. 

Abrissarbeiten sind nicht erforderlich. 

 

 

 

Tabelle 3 Bauphase Betriebsphase 
Umweltbezogene Aus-
wirkungen auf den 
Menschen und seine 
Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insge-
samt infolge … 
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… des Baus und des Vor-
handenseins der geplanten 
Vorhaben einschließlich 
Abrissarbeiten 

 

X   X  

… Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt 

 

X   X  

… Art und Menge an Im-
missionen sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

 X   X  

… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhausgas-
emissionen) und Anfällig-
keit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

 X   X  

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Kultur- und / oder Sachgüter sind bei der Planung nicht zu berücksichtigen. 

Belange des Denkmalschutzes / Bodendenkmäler sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht betrof-

fen. Auf die Hinweise im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zum Denkmalschutz / Bodenfunde 

wird hingewiesen. 

 

 

 

 

Tabelle 4 Bauphase Betriebsphase 
Umweltbezogene Aus-
wirkungen auf Kultur-
güter und sonstige 
Sachgüter infolge … 
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handenseins der geplanten 
Vorhaben einschließlich 
Abrissarbeiten 

 

 X   X 

… Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt 

 

 X   X 

… Art und Menge an Im-
missionen sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

  X   X 

… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhausgas-
emissionen) und Anfällig-
keit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

  X   X 

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Während der Bauphase kommt es zu unvermeidlichen Beeinträchtigungen der Nachbarschaft durch 

Baulärm, Staubentwicklungen etc. (Lärm-)Emissionen während der Betriebsphase des Vorhabens 

werden hinsichtlich der Wohnnutzung als nicht erheblich eingeschätzt. Auf die Einhaltung der be-

trieblichen Lärmemissionen nach der TA-Lärm an benachbarten Immissionsorten wird hingewiesen. 

Die Vermeidung von Emissionen und der sachgerechte Umgang mit Abfällen ist zu vernachlässigen. 

Es fallen im Wesentlichen nur Hausmüll und häusliche Abwässer an, die über die vorhandenen Ent-

sorgungswege und -Einrichtungen sachgerecht beseitigt werden können. 

Der sachgerechte Umgang mit Niederschlagswasser und die Möglichkeiten der ortsnahen Versicke-

rung sollte auf der Ebene der Objektplanung unter Berücksichtigung der Versickerungsfähigkeit des 

Bodens berücksichtigt werden. 

Tabelle 5 Bauphase Betriebsphase 
Vermeidung von Emis-
sionen sowie der sach-
gerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwäs-
sern infolge … 
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… des Baus und des Vor-
handenseins der geplanten 
Vorhaben einschließlich 
Abrissarbeiten 

 

X   X  

… Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt 

 

X   X  

… Art und Menge an Im-
missionen sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

 X   X  

… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhausgas-
emissionen) und Anfällig-
keit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

  X   X 

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Der Aspekt der Nutzung erneuerbarer Energien sowie deren sparsame und effiziente Nutzung ist 

auf der Ebene der Objektplanung nach den hierfür einschlägigen Vorschriften wie das Gebäu-

deenergie-Gesetz zu berücksichtigen (z. B. durch Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, 

Gebäudedämmung, Art der Heizung etc.). 

 

 

Tabelle 6 Bauphase Betriebsphase 
Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie die 
sparsame und effizi-
ente Nutzung von 
Energie infolge … 
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Vorhaben einschließlich 
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 X   X 

… Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt 
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… Art und Menge an Im-
missionen sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 
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… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhausgas-
emissionen) und Anfällig-
keit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

  X   X 

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Die Entwicklungskarte des Landschaftsplanes weist für das Plangebiet eine Siedlungserweiterungs-

fläche aus (siehe Kapitel 7.2). 

Fachpläne des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes sind nach gegenwärtigem Kenntnis-

stand nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 7 Bauphase Betriebsphase 
Darstellung von Land-
schaftsplänen sowie 
die von sonstigen Plä-
nen insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und 
Immissionsschutz-
rechts infolge … 
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… des Baus und des Vor-
handenseins der geplanten 
Vorhaben einschließlich 
Abrissarbeiten 

 

 X   X 

… Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt 

 

 X   X 

… Art und Menge an Im-
missionen sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

  X   X 

… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhausgas-
emissionen) und Anfällig-
keit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

  X   X 

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Der Aspekt der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität ist in diesem Planungsfall kaum relevant. 

Immissionsgrenzwerte von Rechtsverordnungen der Europäischen Union sind nicht zu berücksich-

tigen. 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 8 Bauphase Betriebsphase 
Erhaltung der best-
möglichen Luftqualität 
in Gebieten, in denen 
die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfüllung 
von Rechtsakten der 
Europäischen Union 
festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht 
überschritten werden 
Infolge … 
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… Art und Menge an Im-
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… Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwer-
tung 

  X   X 

… Risiken für die menschli-
che Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder 
Katastrophen) 

  X   X 

… Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorha-
ben benachbarter Plange-
biete 

  X   X 

… Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (z. B. Art und Aus-
maß der Treibhausgas-
emissionen) und Anfällig-
keit der geplanten Vorha-
ben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels 

  X   X 

… der eingesetzten Stoffe 
und Techniken   X   X 
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Marktgemeinde Eiterfeld – vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Am Kalkofen“ 

C  Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung und zum Ausgleich der Eingriffe durch 
 das geplante Vorhaben  

 

Als Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung von Eingriffen im Bereich des V+E-Planes sind zu 

nennen: 

- Begrenzung der Bodenversiegelung durch Festsetzung von Verwendung wasserdurchlässiger 

Materialien für die Befestigung der gebietsinternen Freiflächen (Zufahrten, Stellplätze, Gehwege, 

Aufenthaltsbereiche etc.). 

 

Als Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen wird im nördlichen Anschluss an den Vorhaben- und 

Erschließungsplan wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine insgesamt 690 m² große 

Pflanzfläche festgesetzt. Diese unterteilt sich in eine 222 m² große mit Sträuchern zu bepflanzende 

Randfläche entlang der westlich und nördlich gelegenen landwirtschaftlich genutzten Flächen und 

eine 468 m² große Pflanzfläche mit Bäumen in Ergänzung der östlich vorhandenen Gehölze. Bei der 

Bepflanzung der etwa 4 Meter breiten Randstreifen sind die Pflanzabstände des elften Abschnittes 

„Grenzabstände für Pflanzen“ des Hessischen Nachbarrechtsgesetzes (§§ 38 bis 44) gegenüber 

den landwirtschaftlich genutzten Flächen in Abhängigkeit der gewählten Arten zu beachten. 

Durch die Bepflanzung soll die östlich auf dem Flurstück 34 vorhandene Gehölzfläche erweitert wer-

den. Nach den Festsetzungen zum Umfang der Pflanzungen sind auf dem mit Sträuchern zu be-

pflanzenden Randstreifen mindestens 44 Sträucher und auf dem mit Bäumen zu bepflanzenden Teil 

mindestens 19 Bäume zu pflanzen. 

Die Anpflanzungen sind im Herbst oder Frühjahr vorzunehmen. 

Bei Ausfall von Pflanzungen sind Ersatzpflanzungen zu leisten. 

 

Bei Baumpflanzungen innerhalb der festgesetzten Fläche Grünfläche ist gegenüber landwirtschaft-

lich genutzten Grundstücken ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten. 

  

Zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern werden die folgenden Arten des Naturschutzbundes 

Deutschland (NABU) in einem möglichst breiten Artenmix empfohlen: 
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Tabelle 1 (oben) – zur Anpflanzung empfohlene Sträucher 
Tabelle 2 (unten) zur Anpflanzung empfohlene Bäume 
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D  In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Die Wahl des Standortes des Plangebietes gründet sich vor allem auf der Verfügbarkeit des Grund-

stückes für die geplante Betriebserweiterung. 

Hinsichtlich der geprüften, aber nicht zur Disposition stehenden alternativen Standorten wird auf 

Kapitel 3 der Begründung und die beigefügte Anlage „Übersichtsplan Standortalternativen“ verwie-

sen.    

 

 

E  Eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen aufgrund der 
 Anfälligkeit der nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
 für schwere Unfälle oder Katastrophen  

 

- für Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft und die biologische Vielfalt 

- für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete- 

- für den Menschen und seine Gesundheit sowie der Bevölkerung insgesamt 

- für Kultur- und Sachgüter 

ist nicht erforderlich. 

 

 

F Wechselwirkungen 
Wechselwirkungen beziehen sich auf die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Bestandteile 

des Naturhaushaltes wie Luft, Klima, Wasser, Fläche, Boden, Flora und Fauna. Die Herausforde-

rung bei der Bewertung von Wechselwirkungen besteht in der Komplexität ökologischer Prozesse 

und der Schwierigkeit, alle potenziellen Interaktionen und deren Auswirkungen zu erfassen. Das 

Baugesetzbuch beschränkt die Bewertung auf Informationen, die mit zumutbarem Aufwand auf der 

Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen unter Be-

rücksichtigung der konkreten Erheblichkeit von Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 

der jeweiligen Planung abgeschätzt werden können. 

 

Art / Umfang der möglichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern werden an-

hand der in der Umweltprüfung verwendeten Informationen und bereits im Umweltbericht erfolgten 

Bewertung der Umweltbelange in der folgenden Matrix dreistufig bewertet: 

- sehr geringe oder keine 
o geringe 
+ gegebene 
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 Tiere Pflanzen Fläche Boden Wasser Luft Klima Kultur- / 

Sachgüter Mensch Land-
schaft 

Biolog. 
Vielfalt 

Tiere 
  + + + - - - - o o + 

Pflanzen 
 +  + + o o o - o o + 

Fläche 
 + +  + o - o - o o o 

Boden 
 + + +  + - - - o o + 

Wasser 
 - o o +  - - - o o o 

Luft 
 - o - - -  o - + - - 

Klima 
 - o o - - o  - + - o 

Kultur- / 
Sachgü-
ter 

- - - - - - -  o - - 

Mensch 
 o o o o o + + o  o o 

Land-
schaft o o o o o - - - o  o 

Biolog. 
Vielfalt + + o + o - o - o o  

 

 
 

8.3 Zusätzliche Angaben 
 

Technische, bei der Umweltprüfung angewendete Verfahren, Schwierigkeiten bei der Zusammen-

stellung der Angaben oder fehlende Kenntnisse sind zum gegenwärtigen Planungsstand nicht zu 

beschreiben. 

 

Die Marktgemeinde Eiterfeld wird im Rahmen der Überwachung der erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf die Umwelt - sog. „Monitoring“ nach 

§ 4c BauGB - die Einhaltung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen insbesondere zur 

Begrenzung der Bodenversiegelung und Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen (Anlage der 

Pflanzflächen) und deren dauerhafte Umsetzung gewährleisten.  

 

Referenzliste der Quellen, die für den im Umweltbericht enthaltenen Beschreibungen und Bewer-

tungen herangezogen wurden: 

- Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Marktgemeinde Eiterfeld 

- Bodenviewer des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 

 www.bodenviewer.hessen.de 
- Hessisches Naturschutzinformationssystem www.natureg.hessen.de 
- Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz Hessen (GruSchu) 
 www:gruschu.hessen.de 

http://www.bodenviewer.hessen.de/

